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Tarifvertrag 
Zur Übernahme von Auszubildenden im Baugewerbe 

 
vom 3. Mai 2013 

 
 

 
Zwischen dem 

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V., 
Kronenstraße 55 - 58, 10117 Berlin, 

dem  
 

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V., 
Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin, 

und der 
 

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, 
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main, 

 
wird folgender Tarifvertrag geschlossen: 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Räumlicher Geltungsbereich:  

 
Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(2) Betrieblicher Geltungsbereich: 
 

Betriebe die unter den betrieblichen Geltungsbereich des Bundesrahmentarifvertrages für das Baugewerbe 
(BRTV) in der jeweils geltenden Fassung fallen. 
 
(3) Persönlicher Geltungsbereich: 

 
Auszubildende, die in einem stattlich anerkannten Ausbildungsberuf im Sinne des § 4 des 
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) oder des § 25 der Handwerksordnung (HwO) ausgebildet werden. 
 
 

§ 2 
Übernahme des Auszubildenden 

 
(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen Auszubildenden nach Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhältnis aus unbestimmte Zeit zu übernehmen, 
so hat er dies spätestens vier Monate vor der vereinbarten Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen. 
 
(2) Unterlässt der Arbeitgeber die schriftliche Mitteilung, so gilt zwischen Auszubildendem und 
Arbeitgeber im Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnisses ein Arbeitsverhältnis im erlernten 
Beruf auf unbestimmte Zeit als begründet, das aus betrieblichen Gründen nicht vor Ablauf von sechs 
Monaten durch den Arbeitgeber gekündigt werden kann. 
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§ 3 
Inkrafttreten und Laufdauer 

 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Mai 2013 in Kraft und gilt nicht für Ausbildungsverhältnisse, die vor dem 1. Januar 
2014 enden. Er kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Monatsende, erstmals zum 30. Juni 2017, gekündigt 
werden. 
 
 
Berlin, Frankfurt am Main, den 3. Mai 2013 

 
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. 

Kronenstraße 55 - 58, 
10117 Berlin 

 
 

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. 
Kurfürstenstraße 129, 

10785 Berlin 
 
 

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, 
Olof-Palme-Straße 19, 

60439 Frankfurt am Main 


